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172. Bundesgesetz über die Durchführung des Warenverkehrs der Ein- und Ausfuhr
(Außenhandelsgesetz 1995 — AußHG 1995) und zur Änderung des Gebührengesetzes 1957

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Bundesgesetz über die Durchführung des Warenverkehrs der Ein- und Ausfuhr (Außenhandels-

gesetz 1995 — AußHG 1995)

ABSCHNITT I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1. (1) Die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließlich Technologie aus dem oder in das Zollge-
biet der Gemeinschaft gemäß Art. 3 des Zollkodex, Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
19. Oktober 1992, ABl. EG Nr. L 302, S l, sofern diese aus dem oder in das Anwendungsgebiet gemäß
§ 3 Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 erfolgt, sowie die Überlassung oder Vermitt-
lung von außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft befindlichen Waren einschließlich Technologie
zur Verbringung in ein anderes Land durch Personen, die im Anwendungsgebiet ihren Wohnsitz oder
Sitz haben, unterliegen, soweit nicht unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Union, dieses
Bundesgesetz oder sonstige Vorschriften anderes festsetzen, im Anwendungsgebiet keiner Beschrän-
kung.

(2) Technologie bedeutet technisches Wissen, das nicht allgemein zugänglich ist und durch Auf-
zeichnungen auf Datenträgern jedweder Art in physischer Form erfaßt ist, insbesondere technisches
Wissen zur Entwicklung, Fertigung, Anwendung, für den Betrieb, die Inbetriebnahme, Installation
oder Instandhaltung von Ausrüstung oder Materialien.

§2. (1) Rechtsgeschäfte, zu deren Durchführung eine Aus- oder Einfuhrbewilligung (-genehmi-
gung, -lizenz) nach diesem Bundesgesetz oder auf Grund unmittelbar anwendbarem Recht der Euro-
päischen Union erforderlich ist, gelten kraft Gesetzes als unter der aufschiebenden Bedingung
geschlossen, daß die Bewilligung erteilt wird.

(2) Rechtsgeschäfte, zu deren Durchführung ursprünglich keine Bewilligung nach diesem Bundes-
gesetz oder auf Grund unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union erforderlich gewesen
ist, zu deren Durchführung aber infolge von Änderungen von Rechtsvorschriften eine Aus- oder Ein-
fuhrbewilligung erforderlich wird, gelten hinsichtlich des noch nicht durchgeführten Teiles kraft Geset-
zes mit dem Inkrafttreten der geänderten Rechtsvorschriften als aufgelöst, wenn nicht der binnen vier
Wochen, bei unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union innerhalb der für diese jeweils
vorgesehenen Antragsfrist, zu stellende Antrag auf Erteilung der Aus- oder Einfuhrbewilligung geneh-
migt wird. Das gilt auch für Rechtsgeschäfte, die durch eine Verordnung oder einen Bescheid nach § 5
Absatz 4 dieses Gesetzes verboten werden; eine Antragstellung entfällt in diesem Fall.
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ABSCHNITT II
Bewilligungspflichten und Verbote

§ 3. Der Bewilligungspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegen Rechtsgeschäfte oder Hand-
lungen, die folgendes zum Gegenstand haben:

1. die Aus- oder Einfuhr von Waren gemäß einer nach § 5 Abs. l erlassenen Verordnung oder
2. die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließlich Technologie, die Überlassung von außerhalb

des Zollgebietes der Gemeinschaft befindlichen Waren einschließlich Technologie zur Verbrin-
gung in ein anderes Land oder die Vermittlung von Warenlieferungen oder von Warenlieferun-
gen einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft zur Verbringung
in ein anderes Land gemäß einer nach § 5 Abs. 2 erlassenen Verordnung oder

3. die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließlich Technologie, die Überlassung von außerhalb
des Zollgebietes der Gemeinschaft befindlichen Waren einschließlich Technologie zur Verbrin-
gung in ein anderes Land oder die Vermittlung von Warenlieferungen einschließlich Techno-
logie außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft gemäß einer nach § 5 Abs. 3 erlassenen Ver-
ordnung.

§4. Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen des unmittelbar anwendbaren Rechts der
Europäischen Union unterliegen bewilligungspflichtige Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche
die Ein- oder Ausfuhr von Waren, ausgenommen auf Grund einer Bewilligungspflicht gemäß § 3
Z 2 u. 3, zum Gegenstand haben, nicht der Bewilligungspflicht, wenn sie folgende Waren und Tatbe-
stände betreffen:

1. Waren, die nach den zollrechtlichen Vorschriften durch eine andere Form der Willensäuße-
rung gemäß Artikel 233 der Zollkodex-Durchführungsverordnung, Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993, ABl. EG Nr. L 253, S l, angemeldet werden
können oder im Postverkehr als angemeldet gelten;

2. Waren, die nach der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das
gemeinschaftliche System der Zollbefreiung (ABl. EG Nr. L 105, S1) oder nach einem an die
Stelle dieser Verordnung tretenden gemeinschaftlichen Rechtsakt abgabenfrei ein- oder ausge-
führt werden können; die Regelung gilt entsprechend, wenn solche Waren auf Grund einer
anderen Rechtsvorschrift außertariflich abgabenfrei ein- oder ausgeführt werden können;

3. Waren auf Grund von Rechtsgeschäften oder Handlungen, bei denen der Wert der Ware
11500 S nicht übersteigt, ausgenommen die Einfuhr von Waren, die nach Zerlegung einer grö-
ßeren Warenmenge aus einem Freilager oder einem Zollager in den freien Verkehr entnom-
men werden oder hinsichtlich derer eine beförderungsmäßige Zusammenfassung gleichartiger
Waren auf Grund von mehr als einem Rechtsgeschäft des selben Importeurs erfolgt;

4. Muster und Proben für einschlägige Handelsunternehmen oder Verarbeitungsbetriebe
a) von Waren der Kapitel 25—97 der Kombinierten Nomenklatur bis zu einem Wert von

3 500 S je Einfuhrsendung;
b) von Waren der Kapitel l—24 der Kombinierten Nomenklatur bis zu einem Wert von 500 S

je Einfuhrsendung,
wobei bei der Bemessung des Wertes unentgeltlich gelieferter Muster und Proben Vertriebs-
kosten außer Betracht bleiben;

5. Kunstgegenstände, die von in der Gemeinschaft ansässigen Personen während eines vorüber-
gehenden Aufenthaltes in Drittländern geschaffen worden sind;

6. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten, die nicht zum Handel bestimmt sind;
7 Teile zur Ausbesserung von in Drittländern zugelassenen Kraftfahrzeugen, die während der vor-

übergehenden Verwendung im Zollgebiet der Gemeinschaft reparaturbedürftig geworden sind;
8. Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugteile, die zu ihrer Wartung oder Ausbesserung in das Zollge-

biet der Gemeinschaft oder nach ihrer Wartung oder Ausbesserung in Drittländern im Rah-
men von Wartungsverträgen eingeführt werden;

9. Betriebsstoffe für Schiffe und Luftfahrzeuge zur zollfreien Verwendung unter zollamtlicher
Überwachung; Treibstoffe, die Landkraftfahrzeuge in den dafür eingebauten Behältern zum
Eigenbetrieb mitführen;

10. Waren, die Aussteller zum unmittelbaren Verzehr als Kostproben auf Messen oder Ausstel-
lungen einführen, wenn der Wert der in einem Kapitel der Kombinierten Nomenklatur zusam-
mengefaßten Waren 40 000 S je Messe oder Ausstellung nicht übersteigt; hiebei ist der Wert
der Waren mehrerer Aussteller, die sich durch dieselbe Person vertreten lassen, zusammenzu-
rechnen;

11. Abfälle, die im Zollgebiet der Gemeinschaft bei der Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbes-
serung von eingeführten Waren anfallen, wenn für die Überlassung der Abfälle kein Entgelt
gewährt wird;
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12. Abfälle und zum ursprünglichen Zweck nicht mehr verwendbare Waren, die in einem Zollver-
fahren im Zollgebiet der Gemeinschaft anfallen;

13. Waren, die zur vorübergehenden Verwendung in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht
worden sind und zum ursprünglichen Zweck nicht mehr verwendet werden können, oder Teile
davon, die bei der Ausbesserung im Zollgebiet der Gemeinschaft anfallen;

14. Ersatzteillieferungen für eingeführte Waren, die in Drittländer zurückgesandt worden sind oder
zurückgesandt werden sollen oder unter zollamtlicher Überwachung vernichtet worden sind;

15. Waren, die nach zollrechtlicher passiver Veredelung eingeführt werden; andere Veredelungs-
erzeugnisse nach zollrechtlicher passiver Veredelung, die nach Ausbesserung, im Verfahren
des Standardaustausches oder nach Durchführung ergänzender Veredelungsvorgänge einge-
führt werden;

16. Waren, zur Verwendung bei der Erstversorgung in Katastrophenfällen sowie Sendungen kari-
tativer Organisationen für karitative Zwecke;

17 Reisegut oder Reisemitbringsel, wenn die Waren frei von Eingangsabgaben sind; nicht zum
Handel bestimmte Waren bis zu einem Wert von 11500 S, die Reisende mitfuhren;

18. Im Verkehr zwischen Personen, die außerhalb und innerhalb des Zollgebietes jeweils an
einem Ort ansässig sind, der weniger als 15 km Luftlinie von der Zollgrenze entfernt ist,
a) von diesen Personen mitgeführte Waren, die nicht zum Handel bestimmt sind und deren

Wert 5 000 S nicht übersteigt,
b) Waren, die diesen Personen als Teil des Lohnes oder auf Grund von gesetzlichen Unter-

halts- oder Altenteilsverpflichtungen gewährt werden;
19. Tiere, Saatgut, Düngemittel, Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Waren, deren Einfuhr durch

die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an Orten, die weniger als 15 km Luftlinie von
der Zollgrenze entfernt sind, bedingt ist, soweit diese auf Grund zwischenstaatlicher Verträge
von Einfuhrbeschränkungen befreit sind;

20. Baubedarf, Instandsetzungs- und Betriebsmittel für Stauwerke, Kraftwerke, Brücken, Straßen
und sonstige Bauten, die beiderseits der Grenze errichtet, betrieben oder benutzt werden;

21. Umschließungen und Verpackungsmittel, Behälter (Container) und sonstige Großraumbe-
hältnisse, die wie diese verwendet werden, Paletten, Druckbehälter für verdichtete oder flüs-
sige Gase, Kabeltrommeln und Kettbäume, soweit diese nicht selbst Gegenstand eines Waren-
handelsgeschäftes sind, sowie zum Frischhalten beigepacktes Eis;

22. lebende Tiere, die wegen Verletzungen oder Erkrankungen während der Durchfuhr notge-
schlachtet werden müssen;

23. Waren, die im Artikel II Z l des im Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ausgearbeiteten Abkommens über die Ein-
fuhr von Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters vom
22. November 1950, BGBl. Nr. 180/1958, und im Teil IV (Abs. 5) des hiezu ausgearbeiteten
Protokolls vom 1. März 1977, BGBl. Nr.804/1994, angeführt sind und aus Vertragsstaaten
oder Nichtvertragsstaaten eingeführt werden.

§ 5. (1) Soweit unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Union nicht entgegensteht und
gesamtwirtschaftliche Interessen nicht verletzt werden, hat der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten, hinsichtlich der Auswirkung auf zollrechtliche Belange im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen, bei Verordnungen auf Grund der Z 3 und 4 im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, im Rahmen seiner Kompetenz gemäß § 6 auch
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, nach Anhörung des Beira-
tes (§ 14) durch Verordnung Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von
Waren zum Gegenstand haben, im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten oder Gebieten und wei-
ters bestimmte Arten des Warenverkehrs mit dem Ausland vorübergehend für bewilligungspflichtig
zu erklären, wenn dies

1. zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Schäden oder
2. zur Verhütung oder Behebung von wirtschaftlichen Notständen oder
3. auf Grund internationaler Verpflichtungen oder
4. zur Durchführung einer von Österreich mitgetragenen internationalen Maßnahme zur

Beschränkung des Warenverkehrs mit bestimmten Staaten oder Gebieten
notwendig ist. Verordnungen dieser Art sind nach Wegfall der die Bewilligungspflicht begründenden
Umständen wieder aufzuheben.

(2) Sofern dies auf Grund einer von Österreich mitgetragenen internationalen Maßnahme zur
Beschränkung des Warenverkehrs mit bestimmten Staaten oder Gebieten erforderlich ist, hat der Bun-
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten in einer Verordnung gemäß Abs. l Z 4 weiters Rechts-
geschäfte oder Handlungen für bewilligungspflichtig zu erklären, die alle oder einzelne der im § 3 Z 2
angeführten Rechtsgeschäfte oder Handlungen betreffen.
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(3) Sofern unmittelbar anzuwendendes Recht der Europäischen Union nicht entgegensteht, hat
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für auswärtige Angelegenheiten und hinsichtlich der Auswirkung auf zollrechtliche Belange mit dem
Bundesminister für Finanzen zur Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen oder zur Wahrung
außenpolitischer Interessen mit Verordnung alle oder einzelne der im § 3 angeführten Rechtsgeschäfte
oder Handlungen im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten oder Gebieten für bewilligungspflichtig
zu erklären, wenn dies

1. zur Verhinderung der Ausfuhr von Waren einschließlich Technologie (einschließlich Anlagen
oder anlagenspezifischer Teile), die neben einer anderen Verwendungsmöglichkeit auch zur
Herstellung, Verbreitung, Prüfung oder Instandhaltung von atomaren, biologischen und chemi-
schen Waffen (ABC-Waffen) sowie AB C-waffenfähigen Trägersystemen geeignet sind, oder

2. zur Überwachung der Ausfuhr und der geplanten Verwendung von Waren einschließlich Tech-
nologie, die für militärische oder sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt wer-
den können, soweit es sich nicht um eine nach Z l kontrollierte Ausfuhr handelt, oder

3. zur Überwachung der Ausfuhr von Waffen, Munition und Sprengmitteln sowie von Waren ein-
schließlich Technologie (einschließlich Anlagen und anlagenspezifischer Teile), welche neben
einer anderen Verwendungsmöglichkeit auch zur Herstellung, Verbreitung, Prüfung öder
Instandhaltung von Waffen, Munition und Sprengmitteln, ausgenommen ABC-Waffen und
AB C-waffenfähigen Trägersystemen, geeignet sind,

geboten ist. Ausgenommen sind die Ein- und Ausfuhr von Waffen, Munition und Sprengmitteln, für die
eine Bewilligung nach dem Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial,
BGBl. Nr. 540/1977, erforderlich ist.

(4) Zur Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen oder zur Wahrung außenpolitischer Interes-
sen hat die Bundesregierung zur Erreichung der Ziele gemäß § 5 Abs. 3 Z l nach Anhörung des Bei-
rates und unter Bedachtnahme auf die Bewilligungsgrundsätze des § 8 Abs. l Z 2 Rechtsgeschäfte oder
Handlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von Waren einschließlich Technologie außerhalb des Zoll-
gebiets der Gemeinschaft zur Verbringung in ein anderes Land zum Gegenstand haben, die auch für
die Herstellung, Verbreitung, Prüfung oder die Instandhaltung von ABC-Waffen oder ABC-waffenfä-
higen Trägersystemen geeignet oder bestimmt sind, im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten durch
Verordnung zu verbieten. Bei Gefahr im Verzug kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten aus den gleichen Gründen ein solches Verbot im Einzelfall durch Bescheid verfügen. Vor
dem Verbot erlassene Bescheide gelten als widerrufen.

(5) Die Erlassung und Aufhebung von Verordnungen nach Abs. l bis 4 bedarf der Zustimmung
des Hauptausschusses des Nationalrates. Ist der Nationalrat nicht versammelt oder kann eine Zustim-
mung des Hauptausschusses nicht abgewartet werden, weil die Maßnahme aus den im § 8 genannten
Gründen dringlich ist, so können im Fall des § 5 Abs. l bis 3 der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten oder im Fall des § 5 Abs. 4 die Bundesregierung eine Verordnung nach den Absätzen
§ 5 Abs. l bis 4 erlassen und haben darüber dem Hauptausschuß Bericht zu erstatten; die Bundesregie-
rung und der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten haben eine Verordnung unverzüg-
lich aufzuheben, wenn dies der Hauptausschuß des Nationalrates verlangt.

(6) Eine Bewilligungspflicht oder ein Verbot besteht auch dann, wenn die Ware in ein Land aus-
geführt, überlassen oder vermittelt werden soll, auf das sich eine Bewilligungspflicht nach § 5 Abs. 3
oder ein Verbot nach § 5 Abs. 4 nicht bezieht, sofern dem Ausführer bekannt ist oder bekannt sein
muß, daß die Ware in weiterer Folge in ein Land verbracht werden soll, für welches eine Bewilligung
nach § 5 Abs. 3 erforderlich ist oder für welches ein Verbot nach § 5 Abs. 4 besteht.

ABSCHNITT III

Zuständigkeit zur Bewilligungserteilung und maßgebender Wert

§ 6. Soweit unmittelbar anzuwendendes Recht der Europäischen Union nicht entgegensteht, rich-
tet sich die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden über Anträge auf Erteilung von Bewilligungen
für Rechtsgeschäfte oder Handlungen über die Ein- und Ausfuhr von Marktordnungswaren im Sinne
des § 95 des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210/1985, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz BGBl. Nr. 664/1994, nach dem Marktordnungsgesetz, für alle anderen Waren ist der Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständig. Diese Zuständigkeit gilt auch für die Erteilung eines
Sichtvermerks auf einem Überwachungsdokument und für die Entgegennahme von Meldungen. Der
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist auch für die Erteilung von vorherigen Bewilli-
gungen im wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehr mit Textilien zuständig.
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ABSCHNITT IV

Grundsätze bei der Entscheidung über Bewilligungsanträge

§ 8. (1) 1. Bei der Entscheidung über Anträge auf Erteilung der Bewilligung für Rechtsgeschäfte
oder Handlungen gemäß §3 betreffend Waren, die in einer Verordnung nach §5
Abs. l genannt sind, ist auf völkerrechtliche Verpflichtungen Österreichs sowie auf die
Durchführung einer von Österreich mitgetragenen internationalen Maßnahme zur
Beschränkung des Warenverkehrs mit bestimmten Staaten zu achten und insbesondere
auf die Abwendung schwerer wirtschaftlicher Schäden für die Wirtschaft oder einzelne
Wirtschaftsbereiche sowie die Verhütung oder Behebung wirtschaftlicher Notstände
Bedacht zu nehmen.

2. Die gemäß einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 erforderliche Bewilligung ist zu versagen,
wenn der Bewilligungserteilung völkerrechtliche Verpflichtungen Österreichs ent-
gegenstehen. Darüber hinaus ist bei der Entscheidung über Anträge auf Erteilung einer
Bewilligung insbesondere auf die Vermeidung einer Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit, die Vermeidung einer Gefahr für die Sicherheit Österreichs,
die Vermeidung der Gefahr einer erheblichen Störung der auswärtigen Beziehungen
Österreichs oder die Vermeidung von Ausfuhren in ein Gebiet, in dem ein bewaffneter
Konflikt herrscht, Bedacht zu nehmen.

(2) Ist bei einer gemäß einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 Z l erforderlichen Bewilligung, insbeson-
dere auf Grund der Warenbeschaffenheit und des Bestimmungslandes, nicht auszuschließen, daß die
Ware für die im § 5 Abs. 3 Z l genannten Zwecke Verwendung findet, ist die Bewilligung zu versagen.

§9. (1) Anträge auf Erteilung von Aus- und Einfuhrbewilligungen sind schriftlich unter Verwen-
dung der hiefür amtlich aufzulegenden Formulare, bei Anträgen auf Grund unmittelbar anzuwenden-
dem Recht der Europäischen Union unter Einhaltung der dort vorgesehenen Formvorschriften, einzu-
bringen. Der Antrag hat alle für die Beurteilung des Rechtsgeschäftes oder der Handlung, die eine
Aus- oder eine Einfuhr von Waren einschließlich Technologie zum Gegenstand haben, erforderlichen
Angaben zu enthalten. Dem Antrag sind geeignete Nachweise anzuschließen. Der Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten kann weitere Formvorschriften, wie etwa die Angabe einer Ausschrei-
bungsnummer, erlassen, soweit dies zur Durchführung unmittelbar anwendbaren Rechts der Europäi-
schen Union erforderlich ist.

(2) Die Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung einer Bewilligung für Rechtsgeschäfte oder
Handlungen, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 bewilligungspflichtig sind, kann von
der Bestellung einer oder mehrerer Personen als verantwortliche Beauftragte abhängig gemacht wer-
den, die oder denen für das ganze Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich abge-
grenzte Bereiche des Unternehmens die Verantwortung für die Einhaltung der außenhandelsrechtli-
chen Vorschriften obliegt. Verantwortlicher Beauftragter kann nur eine Person mit Wohnsitz im
Inland sein, die strafrechtlich verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat
und der für den ihrer Verantwortung unterliegendem klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechen-
de Anordnungsbefugnis zugewiesen ist.

(3) Die Bewilligung ist zeitlich zu befristen und nicht übertragbar.

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft haben, sofern unmittelbar anzuwendendes Recht der Europäischen Union dem
nicht entgegensteht, über Aus- und Einfuhranträge spätestens drei Wochen nach deren Einlangen
einen Bescheid zu erlassen.

(5) Bewilligungen auf Grund einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 sind zu widerrufen, wenn die
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind.

§ 10. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft können nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche gemäß § 6

a) die Erteilung der Bewilligung mit Bedingungen oder Auflagen verbinden, die sich im gesamt-
wirtschaftlichen Interesse oder zur Erreichung eines Zieles einer nach § 5 Abs. 3 erlassenen
Verordnung als erforderlich erweisen,

b) zum Nachweis des Ursprungs einer Ware, insbesondere unter den Voraussetzungen des § 12
Z l bis 4, Ursprungszeugnisse verlangen;
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Präferenzursprungsnachweise sind als Ursprungszeugnisse anzuerkennen, sofern das für die
Ware anzuwendende Herstellungskriterium zu jenem für den nichtpräferentiellen Ursprung
nicht in Widerspruch steht,

e) im Interesse der Kostenersparnis und Vereinfachung des Verfahrens Unternehmungen zeitlich
begrenzte Globalbewilligungen erteilen, wenn dies dem Zweck der Bewilligungspflicht nicht
zuwiderläuft.

§ 11. (1) Zur Überwachung der Abwicklung von Rechtsgeschäften oder Handlungen, die einer
Bewilligungspflicht auf Grund unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen Union oder nach
diesem Bundesgesetz unterliegen, können der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft jederzeit Berichte und Nachweise innerhalb einer
jeweils zu bestimmenden Frist anfordern sowie nötigenfalls bei den Beteiligten Buch- und Lagerein-
sicht durch geeignete Sachverständige vornehmen. Wird den Beteiligten ein gesetzwidriges Verhalten
nachgewiesen, so haben sie die Kosten des Verfahrens einschließlich der Überwachung zu tragen.

(2) Über Ersuchen des nach §6 zuständigen Bundesministers sind die Zollbehörden befugt,
Ermittlungen über Umstände durchzuführen, die für die Einhaltung außenhandelsrechtlicher Bestim-
mungen maßgebend sind oder waren. Für diese Ermittlungen gelten die §§ 24 und 25 Zollrechts-Durch-
führungsgesetz mit der Maßgabe, daß die Nachschauen und Prüfungen auch dann vorgenommen wer-
den dürfen, wenn die Person nicht unter § 23 Abs. l Zollrechts-Durchführungsgesetz fällt.

(3) Das Ergebnis der Ermittlungen gemäß Abs. 2 darf nur für Zwecke der Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes und für Zwecke eines Abgabenverfahrens oder Finanzstrafverfahrens verwendet werden.

ABSCHNITT V
Sonstige Erfordernisse bei der Aus- oder Einfuhr von Waren

§ 12. Sofern unmittelbar anzuwendendes Recht der Europäischen Union nicht entgegensteht, kön-
nen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen bei der Aus- oder Einfuhr von Waren, auch wenn die zugrundeliegenden Rechtsge-
schäfte oder Handlungen keiner Bewilligung bedürfen, eine Meldepflicht oder Nachweispflicht (zB
Ursprungszeugnis), gegebenenfalls unter Einhaltung besonderer Forrnvorschriften, durch Verord-
nung festsetzen, wenn dies

1. auf Grund von Beschlüssen internationaler Organisationen, denen die Republik Österreich bei-
getreten ist, oder

2. zur Durchführung völkerrechtlicher Vereinbarungen oder
3. im gesamtwirtschaftlichen Interesse oder
4. zur Verhinderung von Umgehungen der Bewilligungspflicht

notwendig ist.

ABSCHNITT VI
Vorschreibung von Sicherheitsleistungen

§ 13. Soweit es gemäß unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen Union vorgesehen
oder zur Erreichung der Ziele einer handelspolitischen Maßnahme erforderlich ist, hat der gemäß
§6 zuständige Bundesminister die Erteilung einer Bewilligung von einer Sicherheitsleistung für die
Vornahme der zu bewilligenden Ein- oder Ausfuhr abhängig zu machen. Die Höhe der Sicherheit
ist so zu bestimmen, daß die wirtschaftlichen Vorteile aus einer Unterlassung der bewilligten Einfuhr
oder Ausfuhr ausgeglichen werden. Sicherheitsleistungen sind insbesondere durch Einlagebücher
einer inländischen Bank oder durch eine Bankgarantie zu erbringen. Wird den mit der Sicherheitslei-
stung verbundenen Auflagen und Bedingungen zuwidergehandelt, hat der zuständige Bundesminister
die Sicherheitsleistung bescheidmäßig für verfallen zu erklären.

ABSCHNITT VII
Errichtung und Tätigkeit des Beirates

§ 14. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten wird zur Beratung der
gemäß § 6 zuständigen Bundesminister ein Beirat errichtet. Ihm sind alle grundsätzlichen Angelegen-
heiten des Warenverkehrs nach diesem Bundesgesetz sowie in das oder aus dem Zollgebiet der
Gemeinschaft, insbesondere Angelegenheiten der §§ 5, 6 und 12 dieses Gesetzes, zur Begutachtung
vorzulegen. Darüber hinaus können dem Beirat Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Aus-
oder Einfuhr von Waren einschließlich Technologie, die Überlassung von im Zollausland befindlichen
Waren einschließlich Technologie oder die Vermittlung von Warenlieferungen einschließlich Techno-
logie im Zollausland zur Verbringung in ein anderes Land zum Gegenstand haben, vorgelegt werden,
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wenn dies im Hinblick auf den Gegenstand der Aus- oder Einfuhr, Überlassung oder Vermittlung
zweckmäßig ist.

(2) Die Begutachtung gemäß Abs. l entfällt, wenn der Beirat nicht zusammentritt und die
Bescheiderlassung zur Wahrung von Fristen oder zur Vermeidung von schweren wirtschaftlichen Nach-
teilen für den Antragsteller erforderlich ist. In diesen Fällen ist jedoch die Erledigung dem Beirat in
seiner nächsten ordentlichen Sitzung nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Beirat beschließt seine Geschäftsordnung, die vom Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten zu genehmigen ist, mit einfacher Mehrheit. Die Geschäftsordnung hat unter Bedacht-
nahme auf Abs. l die Tätigkeit des Beirates möglichst zweckmäßig zu regeln, insbesondere ist die
Zusammensetzung des Beirates je nach der zu behandelnden Materie und der Zuständigkeit der Bei-
ratsmitglieder festzusetzen. Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, wenn sie dieser Voraussetzung
entspricht.

§ 15. (1) Mitglieder des Beirates sind:
1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten und je ein Vertre-

ter des Bundeskanzleramtes und der Bundesministerien für auswärtige Angelegenheiten, für
Finanzen, für Landesverteidigung, für Land- und Forstwirtschaft und für Inneres sowie für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr,

2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundesarbeitskammer sowie der
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs sowie des österreichischen
Gewerkschaftsbundes und der Vereinigung Österreichischer Industrieller,

3. ein Vertreter der Länder.
(2) Für jedes Mitglied des Beirates sind Ersatzmitglieder zu bestellen.
(3) Die im Abs. l Z 2 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden auf Vorschlag der entsen-

denden Interessenvertretung, die in Z 3 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) auf Vorschlag der
zuständigen Landeshauptmänner vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten bestellt.

(4) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beirates gemäß Abs. l Z 2 und 3 üben ihre Funktion
ehrenamtlich aus.

(5) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beirates sowie allenfalls herangezogene Sachverständige
dürfen Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wurden
oder zugänglich geworden sind, während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer
Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom Bun-
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten
zu verpflichten.

§ 16. (1) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, der
sich durch einen Beamten seines Ministeriums vertreten lassen kann. Die Geschäfte des Beirates wer-
den vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten geführt.

(2) Für die Gutachtertätigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit-
glieder erforderlich. Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die erforderliche Zahl der Mitglieder nicht
anwesend sein, tritt der Beirat eine Stunde nach dem in den Einladungen genannten Termin neuerlich
zusammen und behandelt die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter

ABSCHNITT VIII
Strafbestimmungen

§ 17. (1) Wer, wenn auch nur fahrlässig,
1. die in einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 für bewilligungspflichtig erklärten Waren einschließlich

Technologie ohne die erforderliche Bewilligung aus- oder einführt, oder
2. die in einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 für bewilligungspflichtig erklärten Waren einschließlich

Technologie im Zollgebiet der Gemeinschaft zur Verbringung in ein anderes Land überläßt
oder die Verbringung in ein anderes Land vermittelt, oder

3. bei bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Handlungen, die Waren einschließlich Tech-
nologie einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 zum Gegenstand haben,
a) einer auf Grund des § 10 lit. a erlassenen Bedingung oder Auflage zuwiderhandelt, oder
b) einen Bewilligungsbescheid zur Verwendung durch einen Nichtberechtigten entgeltlich

oder unentgeltlich überläßt oder übernimmt, oder
c) durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine nach diesem Bundesgesetz erforderli-

che Bewilligung erschleicht oder die Erlassung von Bedingungen oder Auflagen gemäß
§ 10 lit. a hintanhält;

4. oder einem Verbot gemäß einer Verordnung oder einem Bescheid gemäß § 5 Abs. 4 zuwider-
handelt oder
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5. gemäß § 5 Abs. 3 für bewilligungspflichtig erklärte Waren einschließlich Technologie nach
erfolgter zollamtlicher Abfertigung in ein anderes als das in der Bewilligung genannte Bestim-
mungsland verbringt oder an der Umleitung in ein anderes Bestimmungsland mitwirkt,

ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, bei fahrlässiger Begehung mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist zu bestrafen, wer, wenn
auch nur fahrlässig,

1. einem Verbot gemäß § 5 Abs. 4 zuwiderhandelt oder
2. eine der im Abs. l mit Strafe bedrohten Handlungen begeht

und dadurch einen Beitrag zur Herstellung, Verbreitung, Prüfung oder Instandhaltung von ABC-Waf-
fen sowie AB C-waffenfähigen Trägersystemen leistet.

(3) Der Täter ist nach Abs. l und 2 nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestim-
mung mit strengerer Strafe bedroht ist.

(4) Waren, auf die sich eine nach diesen Bestimmungen strafbare Handlung bezieht, können für
verfallen erklärt werden, sofern sie dem Täter oder einem Beteiligten gehören und ihr Wert nicht in
einem Mißverhältnis zur Schwere der strafbaren Handlung steht. Dabei ist insbesondere auf das Aus-
maß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz
die Strafandrohung dient, Bedacht zu nehmen. Die vom Gericht für verfallen erklärten Waren sind
der Verwaltungsbehörde zur Verwertung oder Vernichtung zu überlassen.

(5) Kann eine Ware nicht für verfallen erklärt werden, so ist statt des Verfalles auf Zahlung eines
Geldbetrages in der Höhe des Wertes der Ware, wenn dieser aber nicht ermittelt werden kann, auf
Zahlung eines dem mutmaßlichen Wert entsprechenden, 500 000 S jedoch nicht übersteigenden Geld-
betrages zu erkennen (Wertersatz). Der Wertersatz ist im Strafurteil, wenn sich aber die Unmöglichkeit
der Erlassung erst später herausstellt, in einem besonderen Beschluß ohne mündliche Verhandlung
auszusprechen.

(6) Stünde der Wertersatz zur Bedeutung der Tat oder zu dem den Täter oder den Beteiligten
treffenden Vorwurf außer Verhältnis, so ist von seiner Auferlegung ganz oder teilweise abzusehen.

(7) Zur Sicherung des Verfalles, der Einziehung oder zu Zwecken der Beweissicherung können
Gegenstände auch durch die Organe der Zollverwaltung beschlagnahmt werden. Diese Organe haben
die Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zuständigen Behörde oder dem Gericht ungesäumt anzu-
zeigen und die beschlagnahmten Gegenstände abzuliefern.

§ 18. (1) Wer vorsätzlich
1. nach unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen Union oder nach diesem Bundes-

gesetz bewilligungspflichtige Waren einschließlich Technologie ohne die erforderliche Bewilli-
gung aus- oder einführt oder außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft befindliche Waren
einschließlich Technologie zur Verbringung in ein weiteres Land überläßt oder Warenlieferun-
gen einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft zur Verbringung
in ein weiteres Land vermittelt, sofern der Wert der betroffenen Waren jeweils eine Million
Schilling übersteigt, oder

2. bei bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Handlungen, die Waren der Z l zum Gegen-
stand haben,
a) einen Bewilligungsbescheid zur Verwendung durch einen Nichtberechtigten entgeltlich

oder unentgeltlich überläßt oder übernimmt, oder
b) durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine gemäß unmittelbar anzuwendendem

Recht der Europäischen Union oder diesem Bundesgesetz erforderliche Bewilligung oder
Bescheinigung erschleicht oder die Erlassung von Bedingungen oder Auflagen nach § 10
lit. a hintanhält, oder

c) einer gemäß diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, oder
d) einer gemäß diesem Bundesgesetz festgesetzten Bedingung, Auflage oder Anordnung zuwi-

derhandelt,
begeht ein Finanzvergehen und ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu zwei Millionen Schilling zu bestra-
fen. Neben der Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 des Finanzstrafgesetzes auf Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren zu erkennen.

(2) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer
Strafe bedroht ist oder den Tatbestand des § 17 erfüllt.

(3) Neben der im Abs. l genannten Strafe ist auf Verfall nach Maßgabe des § 17 des Finanzstraf-
gesetzes zu erkennen, wobei ausschließlich die im Abs. l genannten Waren samt Umschließungen dem
Verfall unterliegen.
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§ 19. (1) Wer vorsätzlich
1. eine der im §18 mit Strafe bedrohten Handlungen, sofern der Wert der betroffenen Waren

jeweils eine Million Schilling nicht übersteigt, begeht, oder
2. gegen eine nach unmittelbar anzuwendendem Recht der Europäischen Union im Zusammen-

hang mit handelspolitischen Maßnahmen vorgesehene Meldeverpflichtung verstößt,
begeht ein Finanzvergehen und ist von der Finanzstrafbehörde mit Geldstrafe bis zu einer Million Schil-
ling zu bestrafen. Daneben ist bei einer Tat nach Abs. l Z l auf Verfall nach Maßgabe des § 17 des
Finanzstrafgesetzes zu erkennen, wobei ausschließlich die im § 18 genannten Waren samt Umschlie-
ßungen dem Verfall unterliegen.

(2) Ein Finanzvergehen begeht weiters und ist von der Finanzstrafbehörde mit Geldstrafe bis zu
einer Million Schilling zu bestrafen, wer fahrlässig eine der im § 18 mit Strafe bedrohten Handlungen
unabhängig vom Wert der betroffenen Waren oder die im Abs. l Z 2 mit Strafe bedrohte Handlung
begeht.

§ 20. Hat jemand durch dieselbe Tat Finanzvergehen nach § 19 und geringfügige Finanzvergehen
im Sinne des § 146 des Finanzstrafgesetzes begangen, so kann mit Zustimmung des Beschuldigten über
alle Finanzvergehen mit vereinfachter Strafverfügung nach § 146 des Finanzstrafgesetzes erkannt wer-
den. Das im § 146 Abs. l des Finanzstrafgesetzes vorgesehene Höchstmaß der Geldstrafe kann dabei
um die Hälfte überschritten werden.

ABSCHNITT IX
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

§ 21. (1) Nach Gemeinschaftsrecht im Zusammenhang mit handelspolitischen Maßnahmen oder
nach diesem Bundesgesetz erforderliche Bewilligungen hinsichtlich der Aus- oder Einfuhr bilden
Unterlagen im Sinne des Artikels 62 Abs. 2 des Zollkodex. Die Zollbehörden sind befugt, auch nach
der Überführung der Waren in ein Zollverfahren oder bei Entstehen der Zollschuld, ohne daß eine
Anmeldung abgegeben wurde, zu verlangen, daß ihnen Bewilligungen und sonstige Urkunden zur Ein-
sicht vorgelegt werden.

(2) Wo in bundesgesetzlichen Bestimmungen auf Vorschriften hingewiesen wird, die durch dieses
Bundesgesetz ersetzt werden, treten an deren Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften verwiesen wird,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ABSCHNITT X
Vollziehung und Inkrafttreten

§22. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten betraut, sofern die nachstehenden Absätze nichts anderes bestimmen.

(2) Mit der Vollziehung des § 5 Abs. l ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, im Rahmen seiner
Zuständigkeit nach §6 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
und hinsichtlich der Auswirkungen auf zollrechtliche Belange mit dem Bundesminister für Finanzen
betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 5 Abs. 3 ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten und hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf zollrechtliche Belange mit dem Bundesminister für Finanzen betraut.

(4) Mit der Vollziehung des § 5 Abs. 4 erster Satz ist die Bundesregierung betraut.
(5) Mit der Vollziehung des § 11 Abs. 2 und des §21 Abs. l ist der Bundesminister für Finanzen

betraut, mit der Vollziehung des § 11 Abs. 3 sind nach ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Bun-
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, der Bundesminister für Finanzen oder der Bundesmi-
nister für Justiz betraut.

(6) Mit der Vollziehung des § 12 sind der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche gemäß § 6 im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut.

(7) Mit der Vollziehung des § 13 sind der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche gemäß § 6
betraut.

(8) Mit der Vollziehung der §§ 17 und 18 ist der Bundesminister für Justiz betraut, mit der Vollzie-
hung der §§ 19 und 20 der Bundesminister für Finanzen.
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§23. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Außenhandelsgesetz 1984, BGBl.
Nr. 184/1984, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 408/1993, samt den dazu ergangenen Ver-
ordnungen außer Kraft, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

(2) Auf nach den §§17 und 17a des Außenhandelsgesetzes 1984 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 408/1993 begangene strafbare Handlungen sind auch nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes (Abs. 1) die Bestimmungen des Außenhandelsgesetzes 1984 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 408/1993 sowie die dazu erlassenen Verordnungen weiterhin anzuwenden.

Artikel II
Das Gebührengesetz, BGBl. Nr. 267/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.

Nr. 629/1994, wird wie folgt geändert:
1. Im § 14 TP 6 Abs. 5 wird am Ende der Ziffer 18 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und

werden folgende Ziffern 19 und 20 hinzugefügt:
„19. Eingaben in Angelegenheiten des Außenhandelsgesetzes und auf Grund einer auf Artikel 113

des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gestützten Verordnung;
20. Einwendungen und Stellungnahmen zur Wahrung der rechtlichen Interessen zu Vorhaben der

Errichtung oder Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen aller Art sowie im Verfahren
zur Genehmigung solcher Vorhaben."

2. § 14 TP 15 entfällt.

Klestil

Vranitzky

173. Bundesgesetz über die statistische Erhebung des Warenverkehrs (Handelsstatistisches
Gesetz 1995 — HStG 1995)

Der Nationalrat hat beschlossen:
Bundesgesetz über die statistische Erhebung des Warenverkehrs (Handelsstatistisches Gesetz

1995 — HStG 1995)

Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1. (1) Waren, die zwischen Österreich und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
im Rahmen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs verbracht werden, und Waren, die über die
Zollgrenze der Europäischen Union in das statistische Erhebungsgebiet eingeführt oder aus diesem
ausgeführt werden, sind für die Zwecke der amtlichen Handelsstatistik anzumelden. Das statistische
Erhebungsgebiet für Ein- und Ausfuhren entspricht dem zollrechtlichen Anwendungsgebiet gemäß
§ 3 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994.

(2) Unter Bedachtnahme auf unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Union hat zur
Erleichterung des Warenverkehrs und im Interesse der Verwaltungsvereinfachung

1. entweder das Österreichische Statistische Zentralamt auf Antrag durch Bescheid oder,
2. wenn die Voraussetzungen für alle Anmeldepflichtigen gleichermaßen gegeben sind, der Bun-

desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung
Befreiungen von der handelsstatistischen Anmeldung festzulegen, die handelsstatistische Anmeldung
in anderer Weise als durch die Übergabe des handelsstatistischen Anmeldeformulars zuzulassen oder
die unmittelbare Anmeldung beim Österreichischen Statistischen Zentralamt zu bewilligen. Die vom
Österreichischen Statistischen Zentralamt erteilte Bewilligung hat auch Vorschreibungen über die
Art des Datenträgers sowie seine Form und seinen Inhalt zu enthalten.

(3) Die handelsstatistischen Angaben betreffend elektrische Energie sind für Zwecke der Statistik
des Warenverkehrs zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
von den Anmeldepflichtigen gemäß § 4, für Zwecke der Statistik des Warenverkehrs zwischen Öster-
reich und Drittstaaten vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten dem Österreichi-
schen Statistischen Zentralamt zu übermitteln.

§2. (1) Die handelsstatistische Anmeldung hat, soweit nach §1 Abs. 2 oder 3 nichts anderes
bestimmt ist, mit einem handelsstatistischen Anmeldeformular zu erfolgen, das alle für die Zwecke
der amtlichen Handelsstatistik erforderlichen Daten zu enthalten hat.

(2) Zur Ergänzung oder Berichtigung der amtlichen Handelsstatistik haben alle Anmeldepflichti-
gen dem österreichischen Statistischen Zentralamt über Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen und
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alle Belege vorzulegen, die für eine Verarbeitung der handelsstatistischen Anmeldeformulare erforder-
lich sind.

§ 3. Vorbehaltlich entgegenstehenden unmittelbar anwendbaren Rechts der Europäischen Union
unterliegen alle handelsstatistischen Angaben der Geheimhaltungspflicht im Sinne des §10 des Bun-
desstatistikgesetzes 1965. Diese Angaben dürfen jedoch anderen Behörden oder Ämtern bekanntgege-
ben werden, soweit dies zur Einleitung oder Durchführung eines Strafverfahrens erforderlich ist.

Abschnitt n
Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und den anderen Mitgliedstaaten

§ 4. Anmeldestelle für Zwecke der Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und den ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das Österreichische Statistische Zentralamt.

§5. Unbeschadet des Art. 23 Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates vom
7 November 1991, ABl. Nr. L 316 vom 16. November 1991, hat der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf die Aussagekraft der Statistik sowie die Sparsamkeit der
Verwaltung durch Verordnung festzulegen, welche der in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3330/91 vom 7 November 1991 genannten Daten zu erheben sind.

§ 6. (1) Als Menge ist die Eigenmasse, das ist das Gewicht der Ware in Kilogramm ohne Umschlie-
ßung beim Eingang oder bei der Versendung, anzumelden.

(2) Die besonderen Maßeinheiten sind entsprechend den Angaben anzuführen, die in der gelten-
den Fassung der Kombinierten Nomenklatur im Hinblick auf die betreffenden Unterpositionen veröf-
fentlicht sind.

§ 7. (1) Als statistischer Wert der Ware ist grundsätzlich der Wert in österreichischer Währung
anzumelden, den die Ware beim Übergang über die Grenze des österreichischen Bundesgebietes hatte
(Grenzwert).

(2) Der Rechnungsbetrag ist je Position ohne Umsatzsteuer gemäß der ausgestellten Rechnung
oder dem an ihre Stelle tretenden Dokument, für alle Waren, die Gegenstand der statistischen Anmel-
dung sind, anzumelden.

§ 8. Für die handelsstatistische Anmeldung sind nachstehende statistische Verfahren zu unterschei-
den:

a) die endgültige Versendung;
b) die vorübergehende Versendung zur wirtschaftlichen Lohnveredelung;
c) die vorübergehende Versendung zur Ausbesserung;
d) die Wiederversendung nach Eigenveredelung;
e) die Wiederversendung nach wirtschaftlicher Lohnveredelung;
f) die Wiederversendung nach Ausbesserung;
g) der endgültige Eingang;
h) der vorübergehende Eingang zur Eigenveredelung;
i) der vorübergehende Eingang zur wirtschaftlichen Lohnveredelung;
j) der vorübergehende Eingang zur Ausbesserung und
k) der Wiedereingang nach passiver Veredelung.
§ 9; (1) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den handelsstatistischen Anmelde-

formularen ist der zur handelsstatistischen Anmeldung Verpflichtete verantwortlich.
(2) Die richtig und vollständig ausgefüllten handelsstatistischen Anmeldeformulare sind dem

österreichischen Statistischen Zentralamt spätestens bis zum 10. Arbeitstag des dem Berichtsmonat
folgenden Monats zu übermitteln.

§ 10. Beim Österreichischen Statistischen Zentralamt ist ein Register der innergemeinschaftlichen
Marktteilnehmer zu führen, das die Versender bzw. Empfänger entsprechend dem unmittelbar
anwendbaren Recht der Europäischen Union erfaßt.

§ 11. (1) Das nach § 10 beim Österreichischen Statistischen Zentralamt zu führende Register hat
unbeschadet des unmittelbar anwendbaren Rechts der Europäischen Union vor allem zu enthalten:

a) Name und Vorname bzw Firma des Auskunftspflichtigen;
b) vollständige Anschrift einschließlich Postleitzahl;
c) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer;
d) Jahr und Monat der Registereintragung;
e) Eigenschaft des Registrierten als Auskunftspflichtiger oder Drittanmelder bei der Versendung

oder beim Eingang;
f) die Gesamtwerte der innergemeinschaftlichen Warenverkehre je Monat und Warenstrom

getrennt nach Eingang und Versendung.
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(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat statistische Schwellen gemäß
Art. 28 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates vom 7 November 1991 über die Statistiken
des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten (ABl. Nr. L 316 vom 16. November 1991, S. 1) durch Ver-
ordnung festzulegen.

(3) Sollte eine Einordnung der Auskunftspflichtigen nach der Assimilationsschwelle nicht möglich
sein, so ist für das erste Jahr der Geltung dieses Gesetzes die gesamte Ein- und Ausfuhr von Waren
heranzuziehen.

§ 12. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Österreichischen Statistischen Zentralamt vier-
teljährlich die Verzeichnisse der Umsatzsteuerpflichtigen, die während des betreffenden Zeitraumes
eine Lieferung an andere Mitgliedstaaten gemeldet haben, zu übermitteln.

(2) Die in Abs. l genannten Verzeichnisse haben weiters zu enthalten:
a) die Umsatzsteuerpflichtigen, die erklärt haben, daß sie während des betreffenden Zeitraumes

einen Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten durchgeführt haben, der zwar nicht aus einer
Lieferung hervorgegangen ist, aber gleichwohl Gegenstand einer periodischen Steueranmel-
dung sein muß;

b) die institutionellen Nichtumsatzsteuerpflichtigen und die steuerbefreiten Unternehmer gemäß
§ 6 Abs. l Z 27 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663, und Unternehmer, die unter die
Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 22 des Umsatzsteuergesetzes 1994 fallen und die erklärt
haben, daß sie während des betreffenden Zeitraums einen Warenverkehr zwischen Mitglied-
staaten durchgeführt haben, der Gegenstand einer periodischen Steueranmeldung sein muß.

(3) Diese Verzeichnisse haben für jeden der darin aufgenommenen Marktteilnehmer die wertmä-
ßigen Beträge über den von ihm durchgeführten Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten zu enthalten,
den er gemäß § 6 Abs. l Z 27 bzw § 22 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663, in seiner Steuer-
anmeldung angegeben hat.

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Österreichischen Statistischen Zentralamt darüber-
hinaus regelmäßig die auf Grund der zusammenfassenden Meldung in den einzelnen Mitgliedstaaten
ermittelten Bemessungsgrundlagen nach Ländern sowie nach den auf österreichischer Seite beteiligten
Umsatzsteuerpflichtigen bzw institutionell Nichtumsatzsteuerpflichtigen gegliedert zur Verfügung zu
stellen.

(5) Ergeben sich zwischen den handelsstatistischen Anmeldungen eines Umsatzsteuerpflichtigen
und den gemäß den Absätzen l und 4 an das Österreichische Statistische Zentralamt übermittelten
Daten bedeutsame Differenzen, so sind diese durch das Österreichische Statistische Zentralamt mit
der Österreichischen Finanzverwaltung aufzuklären und sind die notwendigen Richtigstellungen zu
Veranlassen.

(6) Die nach Abs. l bis 5 durchzuführenden Übermittlungen haben vierteljährlich automationsun-
terstützt zu erfolgen.

§ 13. Die Bewilligung für die vereinfachte handelsstatistische Behandlung von Fabrikationsanla-
gen entsprechend Kapitel 98 der Kombinierten Nomenklatur (Verordnung [EWG] Nr. 2551/93 der
Kommission vom 10. August 1993 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung [EWG] Nr. 2658/87
des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif) in
der Ausfuhr ist durch das Österreichische Statistische Zentralamt zu erteilen.

Abschnitt m
Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und Drittstaaten

§ 14. Die handelsstatistische Anmeldung für Zwecke der Statistik des Warenverkehrs zwischen
Österreich und Drittstaaten obliegt demjenigen, der für die handelsstatistisch anzumeldende Ware
die nach den zollrechtlichen Vorschriften vorgesehene Anmeldung abzugeben hat.

§ 15. Anmeldestelle für Zwecke der Statistik des Warenverkehrs zwischen Österreich und Dritt-
staaten ist jene Zollstelle, bei welcher die Zollanmeldung abzugeben ist.

§ 16. Für die handelsstatistische Anmeldung sind für die zollrechtliche Bestimmung die Weisungen
zu Feld 37 in Anhang 38 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993, ABl.
EG Nr. L 253, S l, (Zollkodex-Durchführungsverordnung) anzuwenden.

§ 17. Für die handelsstatistische Anmeldung können unbeschadet des unmittelbar anwendbaren
Rechts der Europäischen Union folgende Daten erfragt werden:

a) der Name (Firma) und die Anschrift des Anmelders und des Drittanmelders der Ware;
b) die zollrechtliche Bestimmung;
c) das Ursprungs-, Versendungs-, Einkaufs-, Verkaufs- bzw Bestimmungsland sowie der Ein-

fuhr-, Ausfuhr-, Bestimmungs- bzw tatsächliche Ausfuhrmitgliedstaat;
d) die Bezeichnung der Ware;
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e) die Warennummer;
f) die Warenmenge, in Eigenmasse und besonderen Maßeinheiten;
g) der statistische Wert der Waren;
h) der Verkehrszweig an der Außengrenze;
i) der Verkehrszweig innerhalb der Gemeinschaft;
j) gegebenenfalls die besondere Warenbewegung;
k) das Kennzeichen und die Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförde-

rungsmittels;
1) das Kennzeichen und die Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels bei der Ankunft bzw.

beim Abgang;
m) das Behältnis;
n) der Be- oder Entladeort der Waren;
o) die Eingangszollstelle oder die Ausgangszollstelle sowie die überwachende Zollstelle;
p) die Zollpräferenz;
q) das Kontingent;
r) der Rechnungsbetrag;
s) die Art des Geschäftes;
t) die Lieferbedingungen.
§18. (1) Als Menge ist die Eigenmasse, das ist das Gewicht der Ware in Kilogramm ohne >

Umschließung beim Eingang oder der Versendung, anzumelden.
(2) Die besonderen Maßeinheiten sind entsprechend den Angaben anzuführen, die in der gelten-

den Fassung der Kombinierten Nomenklatur im Hinblick auf die betreffenden Unterpositionen veröf-
fentlicht sind.

§ 19. (1) Als statistischer Wert der Ware ist der Wert in österreichischer Währung anzumelden, den
die Ware beim Übergang über die Grenze des statistischen Erhebungsgebietes hatte (Grenzwert).

(2) Der Rechnungsbetrag bei der Einfuhr ist ohne Umsatzsteuer gemäß der ausgestellten Rech-
nung oder dem an ihre Stelle tretenden Dokument, für alle Waren, die Gegenstand der statistischen
Anmeldung sind, anzumelden.

§ 20. (1) Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den handelsstatistischen Anmel-
deformularen ist der zur handelsstatistischen Anmeldung Verpflichtete verantwortlich.

(2) Im Sinne des § 8 Abs. l des Bundesstatistikgesetzes 1965 haben die Anmeldepflichtigen den
Anmeldestellen alle zur Überprüfung der handelsstatistischen Anmeldung erforderlichen Auskünfte
wahrheitsgetreu zu erteilen.

§21. (1) Die ausgefüllten handelsstatistischen Anmeldeformulare sind von den Zollstellen unmit-
telbar dem Österreichischen Statistischen Zentralamt zu übermitteln, sofern die notwendigen Daten
nicht mittels automationsunterstützt auswertbarer Datenträger oder im Rahmen eines Datenverbun-
des dem Österreichischen Statistischen Zentralamt bekanntgegeben werden.

(2) Die Anmeldepflichtigen sowie alle im Inland wohnhaften Personen, deren Namen (Firmen)
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf den handelsstatistischen Anmeldeformularen ver-
zeichnet sind, haben dem österreichischen Statistischen Zentralamt über Aufforderung alle Auskünfte
zu erteilen und alle Belege vorzulegen, die für die Verarbeitung der handelsstatistischen Anmeldefor-
mulare erforderlich sind.

§ 22. Die Bewilligung für die vereinfachte handelsstatistische Anmeldung von Fabrikationsanlagen
entsprechend Kapitel 98 der Kombinierten Nomenklatur (Verordnung [EWG] Nr. 2551/93 der Kom-
mission vom 10. August 1993 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung [EWG] Nr. 2658/87 des
Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif) in der
Ausfuhr ist durch das Hauptzollamt zu erteilen, das für das Bundesland, in dem der Anmeldepflichtige
seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zuständig ist.

Abschnitt IV
Straf-, Inkrafttretens- und Schlußbestimmungen

§ 23. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 15 000 S zu bestrafen, wer der Auskunftspflicht
nach diesem Bundesgesetz durch Verweigerung der Auskunft trotz mehrmaliger Aufforderung nicht
nachkommt' oder .wissentlich entgegen zur Verfügung stehender Informationen unvollständige oder
wahrheitswidrige Angaben macht.

(2) Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt zwei Jahre.
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§ 24. (1) Wo in bundesgesetzlichen Bestimmungen auf Vorschriften hingewiesen wird, die durch
dieses Bundesgesetz ersetzt werden, treten an deren Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften verwiesen wird,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 25. (1) Mit der Vollziehung des § l dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für wirtschaft-
liche Angelegenheiten betraut.

(2) Soweit ein Einschreiten der Zollämter oder eine Mitwirkung der Finanzämter vorgesehen ist,
ist mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Finanzen betraut.

(3) Sofern Waren betroffen sind, für die der Bundesrninister für Land- und Forstwirtschaft nach
dem Außenhandelsgesetz 1995, BGBl. Nr. 172, zur Erteilung der Aus- oder Einfuhrbewilligung zustän-
dig ist, ist auch das Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen.

§ 26. (1) Hinsichtlich des § 23 tritt dieses Bundesgesetz am Tag nach seiner Kundmachung in Kraft.
(2) Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen tritt dieses Bundesgesetz gleichzeitig mit dem Vertrag

über den Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen Union in Kraft.
(3) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz über die sta-

tistische Erhebung des Warenverkehrs mit dem Ausland, BGBl. Nr. 661/1987, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 31/1994 samt den dazu ergangenen Verordnungen außer Kraft.

Klestil

Vranitzky

174. Bundesgesetz, mit dem das Preistransparenzgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
(Verfassungsbestinimung)

(1) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie in Artikel II dieses Bun-
desgesetzes enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Ver-
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten
Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

(2) Dieser Artikel tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den Beitritt Österreichs zur Europäi-
schen Union in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut.

Artikel U
Das Preistransparenzgesetz, BGBl. Nr. 761/1992, wird wie folgt geändert:
1. § l Abs. l erster Satz lautet:
„Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat der Kommission über die Preise für

Erdöl (Rohöl) und Mineralölerzeugnisse sowie über die im Zusammenhang damit mitzuteilenden son-
stigen Angaben alle Mitteilungen zu machen, zu denen die Republik Österreich auf Grund der Ent-
scheidung 77/190/EWG der Kommission vom 26. Januar 1977 [ABl. L 61/34 vom 5. 3.1977 (im folgen-
den Entscheidung 77/190/EWG)] zur Durchführung der Richtlinie 76/491/EWG des Rates vom 4. Mai
1976 [ABl. L140/4 vom 28. 5.1976 (im folgenden Richtlinie 76/491/EWG)] in der Fassung des Anhan-
ges I/XII Energie/3, der Beitrittsakte Österreichs zur Europäischen Union (im folgenden Beitrittsakte)
verpflichtet ist."

2. In § l Abs. 3 wird die Wortfolge „dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR-Abkommen)" durch die Wortfolge „der Entscheidung 77/190/EWG zur Durchführung der
Richtlinie 76/491/EWG in der Fassung des Anhanges I/XII Energie/3, der Beitrittsakte" ersetzt.

3. In § 2 Abs. l- erster Satz wird die Wortfolge „des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Abkommen)" durch die Wortfolge „der Richtlinie 90/377/EWG des Rates vom
29. Juni 1990 [ABl. L 185/16 vom 17. 7. 1990 (im folgenden Richtlinie 90/377/EWG)] in der Fassung
des Anhanges I/XII Energie/4, der Beitrittsakte" ersetzt.

4. In § 2 Abs. l entfällt der letzte Satz.
5. § 2 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) In der Verordnung gemäß Abs. 2 kann auch vorgesehen werden, daß im Falle des Bestehens

nur eines meldepflichtigen Gasversorgungsunternehmens oder nur eines meldepflichtigen Elektrizi-
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tätsversorgungsunternehmens gemäß § 2 Abs, 2 dieses dem SAEG unmittelbar alle Mitteilungen im
Sinne des § 2 Abs. l zu machen hat. Das entsprechende Unternehmen hat dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten eine Ausfertigung sämtlicher Mitteilungen im Sinne des § 2 Abs. l
unverzüglich zu übermitteln."

6. § 5 Abs. l lautet:
„(l) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat der Kommission über die Preise

für Arzneimittel und über die Rechtsvorschriften betreffend Preisfestsetzung für Arzneimittel für den
menschlichen Gebrauch alle Mitteilungen zu machen, zu denen die Republik Österreich auf Grund der
Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 [ABl. L 40/8 vom 11. 2. 1989 (im folgenden
Richtlinie 89/105/EWG)] verpflichtet ist."

7 §6 lautet:
„§ 6. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat der Kommission die auf dem

Gebiet der Preisauszeichnung für Sachgüter und Leistungen erlassenen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mitzuteilen, zu deren Mitteilung die Republik Österreich auf Grund der Richtlinie 76/4911
EWG in der Fassung des Anhanges I/XII Energie/3. der Beitrittsakte, der Richtlinie 89/105/EWG
und der Richtlinie 90/377/EWG in der Fassung des Anhanges I/XII Energie/4. der Beitrittsakte ver-
pflichtet ist."

8. § 7 Abs. 2 lautet:
„(2) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen der Rebublik Österreich auf Grund der Ent-

scheidung 77/190/EWG zur Durchführung der Richtlinie 76/491/EWG in der Fassung des Anhanges
I/XII Energie/3. der Beitrittsakte, der Richtlinie 89/105/EWG und der Richtlinie 90/377/EWG in der
Fassung des Anhanges I/XII Energie/4. der Beitrittsakte erforderlich ist, sind die Unternehmen zur
Auskunft an die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden verpflichtet."

Artikel III
(1) Artikel II tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik Österreich zur

Europäischen Union in Kraft.
(2) Verordnungen auf Grund des Preistransparenzgesetzes in der Fassung der Artikel I und II dür-

fen frühestens von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verordnungen
dürfen frühestens mit dem in Absatz l bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

Klestil

Vranitzky

175. Bundesgesetz, mit dem das EWR-Wettbewerbsgesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:
Das EWR-Wettbewerbsgesetz, BGBl. Nr. 125/1993, in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 627/

1994 wird wie folgt geändert:
1. Der Titel „Bundesgesetz über die Durchführung der Wettbewerbsregeln im Europäischen Wirt-

schaftsraum (EWR-Wettbewerbsgesetz/EWR-WBG)" wird durch den Titel „Bundesgesetz über die
Durchführung der Wettbewerbsregeln in der Europäischen Union (EU-Wettbewerbsgesetz/EU-
WBG)" ersetzt.

2. In §1 Abs. l wird die Wortfolge „in Art. 53 bis 60 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Abkommen), in den Protokollen 21 bis 25 und im Anhang XIV zu diesem Abkom-
men sowie die im Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehör-
de und eines Gerichtshofes und dessen Protokoll 4," durch die Wortfolge „in Art. 85 bis 90 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) und in Art. 65 und 66 des Vertrags über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag)" ersetzt. Die
Bezeichnung „Abs. l" entfällt.

2a. § l wird folgender Satz angefügt:
„Ausgenommen sind Verfahren nach Art. 90 Abs. 3 des EG-Vertrages, sofern sie Angelegenheiten
staatlicher Monopole gemäß lit. E Z 5, BGBl. Nr 76/1986, Teil 2 der Anlage zu § 2 des Bundesministe-
riengesetzes 1986 in der Fassung BGBl. Nr. 78/1987 zum Gegenstand haben."

3. § l Abs. 2 entfällt.
4. In §3 Abs. 2 Zl wird die Wortfolge „Art. 55 Abs. l des EWR-Abkommens" durch die Wortfolge

„Art. 89 Abs. l des EG-Vertrags" ersetzt.
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5. In §3 Abs. 2 Z2 wird die Wortfolge „Art. 55 Abs. 2 des EWR-Abkommens" durch die Wortfolge
„Art. 89 Abs. 2 des EG-Vertrags" ersetzt.

6. In §3 Abs. 2 Z3 wird die Wortfolge „EFTA-Überwachungsbehörde und der EG- Kommission in
den im Protokoll 23 zum EWR-Abkommen und in den im Kapitel II Art. 10, 11 und 12 des Proto-
kolls 4" durch die Wortfolge „Europäischen Kommission in den in Art. 10,11 und 12 der Verordnung
Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962" ersetzt.

7. In §3 Abs. 2Z4 wird die Wortfolge „EG-Kommission in den im Protokoll 24 zum EWR-Abkom-
men" durch die Wortfolge „Europäischen Kommission in den in der Verordnung Nr. 4064/89 des Rates
vom 21. Dezember 1989" ersetzt.

8. In §3 Abs. 2Z5 wird die Wortfolge „Kapitel II Art. 13 und 14 des Protokolls 4" durch die Wort-
folge „Art. 13 und 14 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962" ersetzt.

9. In §3 Abs. 2 Z6 wird die Wortfolge „Kapitel II Art. 19 des Protokolls 4" durch die Wortfolge
„Art. 19 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962" ersetzt.

10. In§3Abs.2Z7 wird die Wortfolge „Kapitel IV bis XVI des Protokolls 4 angeführt sind" durch
die Wortfolge „Verordnungen des Rates im Bereich Verkehr (Verordnung Nr. 1017/68 des Rates vom
19. Juli 1968, Verordnung Nr. 4056/86 des Rates vom 22. Dezember 1986, Verordnung Nr. 3975/87 des
Rates vom 14. Dezember 1987) und der allgemeinen Entscheidungen im Bereich Kohle und Stahl
(Entscheidung Nr. 26/54 der Hohen Behörde vom 6. Mai 1954, Entscheidung Nr. 715/78 der Kommis-
sion vom 6. April 1978, Entscheidung Nr. 379/84 der Kommission vom 15. Februar 1984) angeführt
sind, sowie" ersetzt.

11. In §3 Abs. 2 Z8 wird die Wortfolge „EG-Kommission und der EFTA-Überwachungsbehörde
im Sinne dieses Bundesgesetzes sowie," durch die Wortfolge „Europäischen Kommission im Sinne die-
ses Bundesgesetzes." ersetzt.

12. §3 Abs. 2 Z 9 entfällt.
13. In §4 Abs. 3 wird jeweils die Wortfolge „EFTA-Überwachungsbehörde" und „Art. 53 bis 60 des

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993," durch die Wortfolge
„Europäischen Kommission" und „Art. 85 bis 90 EG-Vertrag und 65 und 66 EGKS-Vertrag" ersetzt.

14. In §4 Abs. 4 wird das Wort „EFTA-Überwachungsbehörde" durch das Wort „Europäischen
Kommission" ersetzt.

15. In §5 Abs. l wird die Wortfolge „EFTA-Überwachungsbehörde oder die EG-Kommission"
durch die Wortfolge „Europäische Kommission" und die Wortfolge „Artikel 55 Abs. 2 des EWR-
Abkommens" durch die Wortfolge „Artikel 89 Abs. 2 des EG-Vertrags" ersetzt.

16. In §7 wird die Wortfolge „, mit Ausnahme des § 3 Abs. l zweiter Satz, gleichzeitig mit dem
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum" durch die Wortfolge „gleichzeitig mit dem Bei-
tritt Österreichs zur Europäischen Union" ersetzt.

17. Nach §7 wird folgender §8 eingefügt:
„Übergangsbestimmungen

§ 8. Für jene Fälle, für die zum Zeitpunkt des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union noch
die EFTA-Überwachungsbehörde zuständig ist, gelten die Bestimmungen des EWR-Wettbewerbsge-
setzes (BGBl. Nr. 125/1993 idF BGBl. Nr. 627/1994) weiterhin."

18. Der bisherige „§ 8" erhält die Bezeichnung „§ 9".

Klestil

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


